
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
N. Abbassi HiFi-Vertrieb 
 
1. Geltungsbereich 
Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen: 
entgegenstehende oder hiervon abweichende Bedingungen des 
Bestellers werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht 
ausdrücklich widersprechen. 
 
2. Vertragsabschluß – Vertraulichkeit 
Unsere Angebote sind unverbindlich. Ein Vertrag kommt nur zustande, 
wenn wir die Bestellung schriftlich bestätigen. Für Inhalt und Umfang des 
Vertrages ist unsere Auftragsbestätigung maßgebend. 
Von uns zur Verfügung gestellte Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen, Dateien, Unterlagen oder sonstige Informationen sind 
vertraulich zu behandeln. An ihnen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Die Weitergabe an Dritte bedarf unserer 
ausdrücklichen Zustimmung. 
Änderungen der technischen Ausführung der bestellten Waren sind 
zulässig, soweit nicht hierdurch eine wesentliche Funktionsänderung 
eintritt, oder der Besteller nachweist, dass die Änderung für ihn 
unzumutbar ist. 
Eine Garantie für die Beschaffenheit einer Sache übernehmen wir nur, 
wenn das ausdrücklich in unserer Auftragsbestätigung oder Werbung 
zugesagt worden ist. 
 
3. Lieferfrist – Liefermengen 
Der Beginn, der von uns angegebenen Lieferfrist setzt die Klärung aller 
technischen Fragen voraus. 
Liefertermine und Lieferfristen stehen unter dem Vorbehalt, dass wir 
selbst richtig und rechtzeitig beliefert werden. 
Bei nachträglichen, vom Besteller gewünschten Änderungen oder 
Lieferhindernissen, die wir nicht zu vertreten haben, verlängert sich die 
Lieferfrist angemessen.. 
 
4. Gefahrenübergang – Versicherung 
Der private Besteller ist verpflichtet, Transportschäden unverzüglich, 
spätestens jedoch innerhalb des nächsten Werktages nach Empfang der 
Ware bei unserem Erfüllungsgehilfen (Post, Spedition) anzumelden. Bei 
nicht fristgerechter Reklamation, einem fehlenden Schadensprotokoll 
oder nicht mehr vorhandener Verpackung trägt der Besteller das Risiko 
der Ablehnung der Schadensregulierung durch den Erfüllungsgehilfen. 
 
5 Rückgaberecht (nur für Versand) 
Der private Besteller kann Ware, die innerhalb Deutschlands versandt 
wurde, gemäß §§ 312 d, 356 und 357 BGB durch Rücksendung der Ware 
binnen 14 Tagen nach Warenerhalt an N. Abbassi HiFi-Vertrieb, Karl-
Lehr-Str. 16, 47053 Duisburg zurückgeben. Die Rückgabe ist ohne 
Angabe von Gründen möglich. Die Frist beginnt mit dem Erhalt der Ware. 
Unfreie Sendungen werden von uns nicht entgegen genommen. Der 
private Besteller ist verpflichtet, die Ware vollständig und in der 
mitgelieferten Verpackung auf unsere Kosten und Gefahr zu verfrachten. 
Die Verpackung muss gemäss den AGB:s  des jeweiligen Transporteurs 
ausgeführt sein. Die Rücksendung von paketversandfähiger Ware erfolgt 
durch schriftliche (Brief, Fax, Email) Anforderung einer Freeway-
Paketmarke der Deutschen Post bei uns innerhalb der gültigen Frist.  Die 
fristgerechte Absendung der Anforderung reicht aus. Hat der private 
Besteller den Untergang oder eine Wertminderung der Ware zu 
Vertreten, so wird der Warenwert oder die Wertminderung vom 
Erstattungsbetrag abgezogen. 
Wir weisen gesondert darauf hin, dass bei Ware nach Kundenwunsch 
und Sonderanfertigungen gemäß § 312 d BGB ein Rücktrittsrecht gemäß 
Fernabsatzgesetz innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware nicht 
geltend gemacht werden kann. 
 
6. Garantie 
Auf unsere Neuwaren gewähren wir eine Garantie von 6 Monaten. Diese 
Garantie gilt nur bei privaten Endverbrauchern, die die Waren rein privat 
nutzen. Der Garantieanspruch erlischt bei bestimmungsfremder Nutzung. 
Ausgeschlossen von dieser Garantie sind generell Verschleißteile, wie z. 
B.  Antriebsriemen und -elemente, Lagerungen. Des weiteren sind von 
der Garantie Röhren, Tonabnehmer, Leuchtmittel und der natürlichen 
Korrosion und Veränderung erlegenen Materialien ausgenommen. 
Sollte eine Ware einen von uns zu vertretenen Defekt aufweisen, 
behalten wir uns das Recht auf zweimalige Nachbesserung vor.  
 
7. Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Bei 
gebrauchten Waren ist die Gewährleistung auf 1 Jahr beschränkt. Die 
Gewährleistung erfolgt durch Nachbesserung. Die Gewährleistung 
beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe an den Besteller. 
Gewährleistung gewerblicher Besteller werden, soweit gesetzlich 
zulässig, ausgeschlossen. 
 
8. Haftungsbegrenzung 
N. Abbassi HiFi-Vertrieb haftet nicht für Schäden an dem 
Kaufgegenstand, die auf Grobe Fahrlässigkeit oder vorsätzlicher 
Vertragsverletzung des Bestellers, eines gesetzlichen Vertreters oder 
eines Erfüllungsgehilfen beruhen. Dies gilt insbesondere für 
bestimmungsfremde Nutzung des Kaufgegenstandes, falsche Bedienung, 
falsche Montage oder falschen Anschluss, Verschmutzung, sowie Mängel 

durch Verschleiß oder Überbeanspruchung mechanischer oder 
elektromechanischer Teile, Mängel die durch außergewöhnliche 
mechanische und chemische Einflüsse verursacht wurden und für 
Schäden durch höhere Gewalt. 
Der Unternehmer haftet nicht für Schäden, die er, sein gesetzlicher 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfe fahrlässig verursacht hat. Dies gilt ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs, 
insbesondere aus Verzug, sonstiger Pflichtverletzung oder unerlaubter 
Handlung. 
 
9. Eigentumsvorbehalt und erweitertes Pfandrecht an beweglichen 
Sachen 
9.1 Unsere Lieferungen erfolgen stets unter Eigentumsvorbehalt. Die 
Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung mit dem Besteller unser Eigentum. Bei 
laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für 
unsere Saldoforderung. Bis zur Erfüllung der Ansprüche aus dem 
Eigentumsvorbehalt dürfen die vom Eigentumsvorbehalt erfassten 
Gegenstände nicht weiterveräußert, vermietet, verliehen oder verschenkt  
9.2 Der Besteller, sofern gewerblich, ist berechtigt, die gelieferte Ware im 
Rahmen seines ordentlichen Geschäftsvorganges weiterzuveräußern. In 
diesem Falle tritt er seine Kaufpreisforderung in Höhe des Wertes der 
Vorbehaltsware an uns ab. Auf unser Verlangen hat uns der Besteller die 
Schuldner der abgetretenen Forderung bekannt zu geben und ihnen die 
Abtretung anzuzeigen. Der Besteller ist verpflichtet, uns von einer 
Pfändung oder jeder anderen Beeinträchtigung unserer Sicherungsrechte 
durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. 
9.3 Uns steht wegen unserer Forderung aus dem Auftrag ein Pfandrecht 
an dem aufgrund des Auftrags in unseren Besitz gelangten Gegenstand 
des Bestellers zu. Das Pfandrecht kann auch wegen Forderungen aus 
früher durchgeführten Arbeiten, Teilelieferungen und sonstiger 
Leistungen geltend gemacht werden soweit sie mit dem in unserem 
Besitz befindlichen Gegenstand im Zusammenhang stehen. Für sonstige 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung gilt das Pfandrecht nur, soweit 
diese Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig sind. 
9.4 Wird der Gegenstand vom Besteller nicht innerhalb von 4 Wochen 
nach Aufforderung abgeholt, können wir ein angemessenes Lagergeld 
berechnen. Erfolgt die Abholung nicht spätestens nach drei Monaten, 
entfällt eine weitere Aufbewahrungspflicht und jede Haftung für leicht 
fahrlässige Beschädigung oder Untergang. Einen Monat vor Ablauf dieser 
Frist ist dem Besteller eine Verkaufsandrohung zuzusenden. Wir sind 
berechtigt, den Gegenstand nach Ablauf dieser Frist zur Deckung unserer 
Forderungen zum Verkehrswert zu veräußern. Ein etwaiger Mehrerlös ist 
dem Besteller zu erstatten. 
9.5 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen 
des Bestellers insoweit freizugeben, als der realistische Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernde Forderung um mehr als 10% übersteigt; die 
Auswahl der frei zu gebenden Sicherheiten obliegt uns. 
 
10. Höhere Gewalt – Rücktrittsrecht 
Sind wir an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtung durch Ereignis 
Höherer Gewalt oder sonstige, nicht von uns zu beeinflussende 
Umstände, gehindert, oder wird die Erfüllung unserer Verpflichtung uns 
aus solchen Gründen unzumutbar, so sind wir berechtigt, vom Vertrag 
zurück zu treten. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines 
solchen Rücktritts bestehen nicht. Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, 
wenn dem Besteller zunächst eine Verlängerung der Lieferfrist angezeigt 
wurde. 
Gleichwohl besteht das Rücktrittsrecht auf Grund eines kalkulatorischen 
Irrtums, dem Angebotsirrtum. 
 
11. Abtretungsverbot 
Soweit nicht mit dem Besteller ausdrücklich etwas anderes Vereinbart 
worden ist, ist der Besteller ohne unser Einverständnis nicht berechtigt, 
Rechte aus dem Vertrag auf Dritte zu übertragen. 
 
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Der Ausschluss des 
Internationalen Verkaufsrechts von Gütern und des 
Vertragserstellungsrecht zum internationalen Verkauf von Gütern, beide 
datiert vom 17 Juli 1973 sowie des UN-Kaufrechts, datiert vom 11. April 
1980, gilt als vereinbart. 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der 
Geschäftsverbindung mit Kaufleuten einschließlich Wechsel- und 
Scheckforderungen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des 
Unternehmers. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluß seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 
13. Salvatorische Klausel 
Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
anderen Bestimmungen nicht berührt und der ergänzende Kaufvertrag 
sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben im Übrigen für 
beide Vertragsparteien wirksam 
 
 
 
             Duisburg, 01.01.2004

 


